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Alginate Schaum-
verbände

Hydrokolloid-
verbände Hydrogele Antimikrobielle 

Wundauflagen Anmerkung

KV Bayern X X X X X

Sprechstundenbedarf bedeutet Artikel für die Notfall- und Sofortversorgung 
durch den Arzt. Deshalb sind die genannten Wundauflagen höchstens in 
sehr kleinen Mengen vom Arzt über eine Verordnung im 
Sprechstundenbedarf zu Lasten der AOK bezugsfähig.

keine Verordnungsfähigkeit ausgewiesen

KV Bremen nach 
Absprache

nach 
Absprache nach Absprache nach 

Absprache nach Absprache Geringe Mengen sind im Rahmen einer Akuversorgung 
abrechnungsfähig. keine Verordnungsfähigkeit ausgewiesen

KV Brandenburg X X X X X Schriftliche Bestätigung über die Verordnungsfähigkeit der Produkte. keine Verordnungsfähigkeit ausgewiesen

KV Berlin X X X X X Silberverbände nur in Ausnamefällen als SSB. Gele (ohne Spezifizierung)

KV Baden-
Württemberg n.V. n.V. X n.V. n.V. Verweis auf die Vereinbarung!

Hydrokolloidverbände: SSB-fähig für die akute 
Versorgung, nicht zur Versorgung chronischer Wunden! 
Alle anderen Verbandstoffe oder Kompressen zur feuchten 
Wundbehandlung haben auf Namen des Patienten zu 
erfolgen. Keine Kompressen zur feuchten 
Wundbehandlung!

KV Hamburg X X X X X Nur in geringen Mengen. keine Verordnungsfähigkeit ausgewiesen

KV Hessen X X X X X

Das Vertragswerk im Bereich der KV Hessen nennt 
"Hydrocolloidverbände". Zurzeit ist die KV Hessen in der Abstimmung mit 
den Krankenkassen in Hessen, um die Inhalte des Vertrages neu 
festzulegen. Die hydroaktiven Wundauflagen sind höchstens in sehr 
kleinen Mengen vom Arzt über eine Verordnung im Sprechstundenbedarf 
zu Lasten der AOK bezugsfähig. Die Wundbehandlung erfolgt dann durch 
den Patienten selbst oder durch die Pflegedienste. Der Bezug erfolgt dann 
auf einer normalen Verordnung auf Namen des Patienten und zu Lasten 
der jeweiligen Krankenkasse. Unter den Produkten mit ähnlichen 
Eigenschaften muss der Arzt auch nach Kostengesichtspunkten 
auswählen.

 Hydrocolloidverbände und Gele verordnungsfähig

KV Niedersachsen X X X X X Nur in kleinen Mengen und zur akuten Notversorgung als SSB 
abrechnungsfähig. Hydrocolloidverbände verordnungsfähig

KV Rheinland-Pfalz n.V. X X n.V. n.V. Verweis auf die Vereinbarung! Hydrocolloidverbände zur Akutbehandlung

KV Sachsen X X X n.V. X
Für Sofortanwendung in der Praxis. Da Wundauflagen verschiedene 
Wirkstoffe beinhalten können, wäre eine vorherige Absprache des Arztes 
mit dem KV von Vorteil, um spätere Missverständnisse zu vermeiden. 

Wundauflagen: Mittel zur feuchten Wundversorgung 
soweit sie fest mit dem Trägermaterial verbunden sind, d.h. 
die Wundauflage besteht aus einem Stück - keine 
Hydrogele! 
Wundversorgung: Tampons

KV Sachsen-Anhalt X X n.V. n.V. X Produkte müssen ausdrücklich als Kompresse oder Tamponade 
bezeichnet werden, Wundauflagen gelten nicht als SSB

Kompressen ohne nähere Spezifizierung, ansonsten keine 
Verordnungsfähigkeit erwähnt

KV Schleswig-H n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. Nur in akuten Ausnahmefällen SSB. keine Verordnungsfähigkeit ausgewiesen

KV Thüringen n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. Nur konservative Verbandmittel! keine Verordnungsfähigkeit ausgewiesen

KV Mecklenburg-VP n.V. n.V. n.V. n.V. n.V.
Im Rahmen der Erstbehandlung und der Notfallversorgung 
verordnungsfähig. Die medizinische Notwendigkeit und die 
Wirtschaftlichkeit sind hierbei zu beachten.

keine Verordnungsfähigkeit ausgewiesen

KV Westfalen-Lippe X X X X X Wirtschaftlichkeitsaspekt beachten! Hydrocolloidverbände, Kompressen (ohne nähere 
Beschreibung), Gele

KV Saarland n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. Nur Kompressen ohne spezielle Wirkstoffe verordnungsfähig. keine Verordnungsfähigkeit ausgewiesen

KV Nordrhein X X X X X Wundkompressen und Kombinationen sind abrechnungsfähig. Hydrocolloidverbandmaterial

Alle mit einem X gekennzeichneten Produkte sind in den entsprechenden Bundesländern als SSB abrechnungsfähig.
n.V. = nicht verordnungsfähig
nach Absprache = der Arzt und die KVs sprechen vorher über die Abrechnungsfähigkeit, bevor es zur Verordnung kommt
Diese Angaben beruhen auf Informationen der jeweiligen KV und wurden von uns nicht überprüft. Ihre Darstellung erfolgt daher als unverbindlicher Service zur Verschaffung eines 
Überblicks und entbindet Sie nicht von der Verpflichtung zu überprüfen, ob diese Angaben korrekt sind und für den konkreten Fall zutreffen. Eine Haftung müssen wir daher ausschließen, 
sofern uns nicht Vorsatz vorzuhalten ist.
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